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1717 März [ 15 . ? ] , "Zuo Mittimertzen " A

LEHENSVERTRAG ZWISCHEN MARIA BARBARA ZURLAUBEN EINERSEITS UND
DEN GEBRÜDERN HANS UND THOMAS BÜTLER, [VON ZUG] , AN¬
DERSEITS

Zuo Wiissen Seye Hiemit diserem Brieff , dass Entzwüschent der . . . Ma-



100/67

ria Barbara Zurlauben vom thurn und gestellenburg , dess (Tit . ) Herren
Ritter und Landtamman [von Zug] Beat Jacob [ II· ] Zurlaubenss Seel hin-
derlassnen Frauw Wittib , an dem Einten ; So danne  denen Ehrsamben . . .
Hanss und thomass die büthleren gebrüederen , anderes theilss ; Ein
auffrechtes , wohlbedechtliches lehe beschehen , sein und gelten solle,
und gibt hiemit wohlbesagte Frauw Landtämmin , den nachgenandten ge-
brüedern , Krafft diss brieffss , auff Vier Jhar . Nämlich von Mittimertz
A . ° 1717 . biss Wider auff Mittimertzen A. ° 1721 Zuo Lehen wie fol¬

get .
Erstlich übergibt Sie die Frauw Landtämmin Jhnen die Hooffmatten [beim
Weingartenhof ? in Zug, der sich freilich im Besitze von Beat Ludwig
Zurlauben befand ] Und obere Landtwingen Mättlin , sambt der weidt , Jtem
die grosse Riedtmatten bei der Steinhäuser Brugg [ über die Lor-
ze ] .
Zum andern Hauss und Heimet bei der Zimmerhütten [ =Johann Philipp Ba-
berers Haus ? in Zug] * sambt dem bäum gewächss und selben garten , dass
hanfflandt aber behaltet die Fr . vor sich : an dessen Statt gibt sie
Jhnnen dass Undere Kleine Hanffland bei dem [ Zuger ] see , und selben
halben garten , auch dass grosse in der grossen hausmatten , und eines
in dem hinderen Kleinen Mättlin so an die Leberen [ =Löberen , Gern. Zug]
Matten Stosset.

Mehr alless obsgewächss , wass es immer sein und heissen Mag, ohne ei¬
nige ausmunb Und Vorbehalt Zuo demme gibt die Fr . Kären und wägen
schiff und gschir , So Sie Zum Hooff hat , doch Mit dem beding , dass
solches von den Lehe =Leüthen in Ehren gehalten , und in solchem Standt
wider überlassen werde.

Hergegen Versprechen obgedachte Lehe =Leüth Jährlichen an bahrem gelt
225 gl . . . . , Und Ein fuoder oder Klaff ter Rossheüw , wan aber dass ge-
melt heüw , durch dass Jahr nit auffgebraucht wurde , solle Es ihnnen
Lehe =Leüthen , wider gehören.
Jtem sollen sie auch schuldig sein , Geng , Stäg , Wäg Zuo Machen , Und
baüm Zuo erhauwen , darvon dass halbe abholtz der Fr . Zuo lifferen,
darzuo soll sie geben Steckhen , Stangen , Scheyen Welche aber von den
lehleüthen sambt den rebsteckhen sollen gemacht Werden . Wan aber ein
oder andere baüm faul oder sonst nichts nutz , sollen selbe von den Le-
he - Leüthen , auss bevelch Und Willen der Fr . aussgethan , und dass holtz
völlig der Frauw Zuo lassen , schuldig sein . Jtem auch alless holtz , so
in den hooff gebraucht , Von ihnen gescheitet werde.
Der bauw in das hanfflandt und garten , solle gegen anderen bauw , auss-
getauschet werden , fuoder für fuoder : so aber lestere nit gnuogsamb
wäre , soll der übrige die fr . schuldig sein mit gelt Zue bezah¬
len.
Der bauw in die reben , solle auss dem oberen weidtschürle , von dem So-



merbauw geben werden . Darzuo Verspricht die Fr . ein grosse tristen
Streiiwin Zuo lifferen und anderen bauw bei dem hauss herumb , hüo-
ner.
Für die arbeit in den reben , Verspricht die Frauw Jedem dess tags
15 ss . Und der Magt oder Fr . 12 ss alss für dass bauwtragen , schniden,
binden , hackhen , oder wass sonst in den reben Zuo thuon ist.
Die trinckhgelter , so etwan in dem Staal geben werden , solle Jhnen den
Lehe =Leüthen gelassen werden
Dass aber disser Lehe =Contract , ohnverbrüchlich gehalten werde , haben
beyde die vorwohlgemelte Frauw , und beyde gebrüederen die Lehe =Männer,
in bey sein disser Zweyen . . . geistl . Herren alss Zeügen Herr Peter
Mathee Herster Caplan allhier [ in Zug an der Sakraments - und Rosen¬
kranzpfründe an der Kirche zu St . Oswald ] und herr Johann Caspar Keis-
ser Vicarj [ korrekt : Kaplan ] bey St . Andress im Stettlin Zuo Cham,
welche sich auch hier Eigenhendig Underschriben ” .

1) s . AH 54/104 , s . 2 . Johann Philipp Haberers Haus ging tatsächlich erst
1720 definitiv an Beat Ludwig Zurlauben über , s . Meier/Zurlaubiana  " Bio-
Bibliographie " 980.
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